
615 der Beilagen zu den Steno graphischen Protokollen des Nationalr~tes XVIII. GP 

Bericht 

des Gesundheitsausschusses 

über die Regierungsvorlage (202 der Beilagen): 
Bundesgesetz über die Regelung der gehobenen 
medizinisch-technischen Dienste (MTD-Ge-

setz) 

die Bürgerinitiative Nr.9 betreffend die 
Ausbildungsverlängerung der radiologisch-

technischen Assistentinnen und Assistenten 

sowie über die Bürgerinitiative Nr. 18 betref
fend die Novellierung des Kran~enpflegegeset
zes und des Krankenanstaltengesetzes zur 
Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedin-

gungen 

In. der Regierungsvorlage wird ausgeführt, daß 
die gehobenen medizinisch-technischen Berufe 
derzeit im· Bundesgesetz vom 21. März 1961 
betreffend die Regelung des Krankenpflegefach
dienstes, der medizinisch-technischen Dienste und 
der Sanitätshilfsdienste geregelt sind. 

Mit Entschließung des Nationalrates vom 
19. Juni 1990 wurde der damalige Bundesminister 
für Gesundheit und öffentlicher Dienst aufgefor
dert, dem Parlament bis zum 30. Juni 1991 ein 
eigenes EG-konformes Gesetz über die Regelung 
der gehobenen medizinisch-technischen Dienste 
vorzulegen. 

Entsprechend dieser Entschließung wurde der 
vorliegende Gesetzentwurf mit folgenden Schwer
punkten erarbeitet: 

L Verlängerung der Ausbildung in allen Sparten 
der gehobenen medizinisch-technischen Dien
ste auf jeweils drei Jahre; 

2. KlarsteIlung des hohen Ausbildungsniveaus 
durch die Bezeichnung der Ausbildungsein
richtungen als Akademien; 

3. Leitung ~er Akademien durch qualifizierte 
Angehörige der gehobenen medizinisch-tech
nischen Dienste; 

4 . Neufassung der Berufsbezeichnungen in An
passung an die international anerkannte 
Terminologie. 

Die gegenständlichen Bürgerinitiativen Nr. 9 und 
Nr. 18 wurden dem Nationalrat am 27. Februar 
sowie am 27. Mai 1991 vorgelegt. Am 12. April und 
am 12. Juni 1991 wurden die vorliegenden Initiati
ven vom Ausschuß für Petitionen und Bürgerinitiati
ven in Verhandlung genommen und beschlossen, 
den Präsidenten des Nationalrates zu ersuchen, 
diese dem Gesundheitsausschuß zuzuweisen. 

Die Initiatoren der Bürgerinitiative Nr. 9 - der 
Verband der diplomierten radiologisch-technischen 
Assistentinnen und Assistenten Österreichs -
führen aus, daß den zahlreichen therapeutischen 
und diagnostischen Gebieten während der vorgese
henen Ausbildungszeit nur in Theorie Rechnung 
getragen werden kann. Es sei daher erforderlich, die 
Ausbildungszeit zu verlängern, um eine praktische 
Ausbildung zu gewährleisten und diese Berufssparte 
an' den europäischen Standard heranzuführen. 

Die Bürgerinitiative Nr. 18, die vom Österreichi
schen Gewerkschaftsbund initiiert und von zirka 
20 000 Personen untersJützt wurde, richtet sich 
gegen die Novellierung des Krankenpflegegesetzes, 
BGBI. Nr.449l1990, da diese Novelle einerseits 
schwerwiegende Mängel aufweist und andererseits 
notwendige Änderungen der Ausbildungsvorschrif
ten für die Krankenpflegeberufe sowie die medizi
nisch-technischen Dienste nicht berücksichtigt. 

Die Bestimmungen über die Ergänzungsausbil~ 
dung für Stationsgehilfen sollten dahin gehend 
abgeändert werden, daß zur Ausübung der 
Tätigkeit als Stationsgehilfe Berechtigte ohne 
Ablegung einer zusätzlichen Prüfung für den Beruf 
des Pflegehelfers zugelassen werden. 

Die Ausbildung zum Diplomierten Krankenpfle
ger sollte mit der Reifeprüfung abschließen. Durch 
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2 615 der Beilagen 

Übergangsbestimmungen sei zu gewährleisten, daß 
die bisherige Diplomausbildung der neuen Ausbil
dung ohne zusätzliche Prüfung gleichgehalten wird. 

Die Dauer der Ausbildung für den gehobenen 
medizinisch-technischen Dienst sei den gestiegenen 
Erfordernissen anzupassen. Außerdem sollten die 
Rechtsträger von Krankenanstalten verpflichtet 
werden, für die Aus- und Fortbildung aller in den 
Krankenanstalten beschäftigten Bediensteten aus
reichend zu sorgen. 

Der Gesundheitsausschuß hat die geg~nständli
ehen, Vorlagen in seiner Sitzung am 6. Dezember 
1991 in Verhandlung genommen und zur weiteren 
Beratung einen Unterausschuß eingesetzt. Diesem 
gehörten seitens' der Sozialdemokratischen Parla
mentsfraktion die Abgeordneten G r a b n e r, 
Dipl.-Kfm. Ilona G r a e n i t z, Mag. G u g gen
berger, Hilde Seiler, Helmuth Stocker, 
seitens der Parlamentsfraktion der Österreichischen 
Volkspartei Dr. Fe urs t ein, Dipl.-Vw. Dr. 
Lackner, Dr. Leiner, Dr. Schwimmer, 
seitens der Parlamentsfraktion der Freiheitlichen 
Partei Fis chI, Edith Hall e r, seitens des Klubs 
der Grün-Alternativen Mag. Dr. Madeleine Pe
trov I c an. 

Der Unterausschuß hat sich insgesamt in sechs 
Sitzungen unter Heranziehung zahlreicher Exper
ten sowie Vertretern der betroffenen Berufsgruppen 
mit der V orbehandlung der gegenständlichen 
Materie befaßt. 

Der Gesundheitsausschuß hat den Bericht des 
Unterausschusses in seiner Sitzung am 3. Juli 1992 
entgegengenommen. Dem Gesundheitsausschuß lag 
ein schriftlicher Unterausschußbericht vor, der 
Verhandlungsgrundlage für die weiteren Beratun
gen im Ausschuß war. 

An der Debatte beteiligten sich die Abgeordneten 
Helmuth S t 0 c k er, Fis chI und Dr. Sc h w i m -
m e r sowie der Bundesminister für Gesundheit, 
Sport und Konsumentenschutz Dr. Aus s e·r
winkler. 

Die Abgeordneten Dr. S eh w i m m e rund 
Helmuth S t 0 c k erbrachten einen Abänderungs
antrag ein. 

Bei der Abstimmung wurde der Gesetzentwurf 
unter Berücksichtigung des oben erwähnten Abän
derungsantrages in der beigedruckten Fassung 
einstimmig angenommen. 

Die Bürgerinitiativen Nr. 9 und Nr. 18 gelten als 
mi terledigt.' 

Schließlich traf der Gesundheitsausschuß fol
gende Feststellungen: 

Allgemeines 

Ziel der Regierungsvorlage war es, die Ausbil
dungen in den gehobenen medizinisch-technischen 

Diensten auf drei Jahre zu verlängern und so dem 
internationalen Standard anzupassen. Dieser Quali
tätsverbesserung kann durch den Gesetzestext 
umfassend Reclrnung getragen werden. Der Aus
schuß hält daher im wesentlichen an den Vorschlä
gen der Regierungsvorlage fest. Einigen Standpunk
ten der Regierungsvorlage vermag sich der 
Ausschuß freilich nicht anzuschließen. 

Im Arbeitsübereinkommen zwischen der Soziali
stischen Partei Österreichs und der Österreichi
schen Volkspartei über die Bildung einer gemeinsa
men Bundesregierung der XVIII. Gesetzgebungs
periode des Nationalrates vom 17. Dezember 1990 
(Beilage 21: Öffentlicher Dienst und Verwaltungs
reform) wurde ua. vereinbart: "Die behördlichen 
Zuständigkeiten der Bundesministerien sind auf 
jene Fälle zu beschränken, in denen eine bundesweit 
zentrale Entscheidung absolut unerläßlichist." 

Dieser Aus~age des Arbeitsübereinkommens 
nachkommend werden zahlreiche bisher ministe
rielle Kompetenzen vom Bundesminister auf den 
Landeshauptmann übertragen. 

Betreffend die finanziellen Auswirkungen des 
Gesetzes fanden am 1. Juli 1992 weitere Verhand
lungen zwischen dem Bund und den Ländern statt. 
Bei diesen Gesprächen konnte ein positives Ergebnis 
erzielt werden. 

Besonderer Teil 

Zu § 2: 

Die Begriffe "ärztliche Anordnung" und "Eigen
verantwortlichkeit" haben immer wieder Verständ
nisprobleme aufgeworfen. Klarzustellen ist, daß 
unter ärztlicher Anordnung keine generelle Über
weisung oder Zuweisung durch den (die) behan
delnde(n) Arzt(Ärztin) zu verstehen ist, vielmehr 
hat die Anwendung der entsprechenden medizi
nisch-technischen Maßnahme nach eingehender 
Untersuchung und Beurteilung der Zustände durch 
den (die) Arzt(Ärztin) zu erfolgen. Die Anord
nungsverantwortung bleibt also beim Arzt (bei der 
Ärztin), der(die) Angehörige eines gehobenen 
medizinisch-technischen Dienstes trägt die Durch
führungsverantwortung; er(sie) hat auf Grund der 
Diagnose des Arztes(der Ärztin) die entsprechende 
Behandlung nach Anordnung durch den Arzt(die 
Ärztin) eigenverantwortlich durchzuführen. 

Dies bed,eutet aber, daß . bei Auftreten von 
Fragestellungen, die den Wissens- bzw. Ausbil
dungsstand des jeweiligen medizinisch-technischen 
Dienstes überschreiten, umgehend der(die) anord
nende Arzt(Ärztin) zu befassen ist. Die Angehöri
gen der gehobenen medizinisch-technischen Dien
ste handeln jedoch bei der Ausübung der Tätigkei
ten, die ihr Berufsbild umfaßt, eigenverantwortlich. 
Der rechtliche Begriff der Eigenverantwortlichkeit 
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bedeutet die fachliche Weisungsfreiheit jedes(r) zur 
Berufsausübung berechtigten Angehörigen eines 
gehobenen medizinisch-technischen Dienstes im 
Rahmen seines Berufsbildes. Mit dem Wort 
"eigenverantwortlich", wird aber auch zum Aus
druck gebracht, daß der(die) Angehörige eines 
medizinisch-technischen Dienstes für den Schaden, 
den er(sie) in Folge nicht fachgemäßer Behandlung 
verursacht hat, selbst haftet. Die Eigenverantwort
lichkeit ist nicht als verzichtbares Recht, sondern als 
eine unverzichtbare Pflicht bei der Berufsausübung 
zu sehen. ' 

Zu § 6: 

Die Regelungen betreffend Nostrifizierung von 
ausländischen Diplomen wird umfassend umgestal
tet. Dies dient der Umsetzung der umfangreichen 
Erfahrungen, die durch den sprunghaften Anstieg 
der Anzahl der Nostrifikationswerber(innen) im 
vergangenen Jahr gewon~en werden konnten. 

Die Abs. 1 und 2 entsprechen im wesentlichen der 
derzeitigen Gesetzeslage. 

Zur Zeit erfolgt keine Nostrifikation von 
Sonderausbildungen, da Gesetz und Verordnung 
lediglich äußerst flexible Rahmen für die Sonder
ausbildung festlegen und die Inhalte der österreichi
schen Ausbildungen daher sehr unterschiedlich sind. 
Sonderausbildungen sind daher ausdrücklich von 
der Nostrifikation auszunehmen. 

Die Kenntnis der deutschen Sprache wird im 
vorliegenden Gesetz nicht mehr wie -bisher als 
Voraussetzung für die Nostrifikation angeführt. 
Gleichzeitig wird auch davon Abstand genommen, 
die Kenntnis der deutschen Sprache als Vorausset
zung für die Berufsausübung in Österreich zu 
normieren. Grund für diese Vorgangsweise sind die 
Bestrebungen Österreichs im Hinblick auf einen 
EG-Beitritt sowie der Abschluß des EWR-Vertra
ges. Vom EuGH wird die generelle Normierung 
von Sprachbarrieren in seiner Judikatur grundsätze 
lich ablehnend beurteilt. Es erscheint auch aus in der 
Praxis gewonnenen Erfahrungen nicht zielführend, 
generell Sprachkenntnisse als Voraussetzung für 
eine Berufsausübung in den gehobenen medizi
nisch-technischen Diensten zu normieren. So 
werden zB im Forschungsbereich Kenntnissen der 
englischen Sprache größere Bedeutung zukommen 
als die Beherrschung der deutschen Sprache. Andere 
Voraussetzungen erfordern eine Tätigkeit, die 
unmittelbar. am Menschen durchgeführt wird. Hier 
kommt der Kenntnis der deutschen Sprache in Wort 
und Schrift essentielle Bedeutung als Voraussetzung 
für eine Berufsausübung zu. 

Die Kenntnis und Beherrschung der fachspezifi
schen Ausdrücke in deutscher Sprache ist darüber 
hinaus generell als zentral zu sehen. Hier obliegt es 
einerseits dem Dienstgeber festzustellen, ob der 

Bewerber über die entsprechenden Sprachkennt
nisse verfügt, andererseits obliegt es auch der 
Eigenverantwortlichkeit jedes Berufswerbers, sich 
die nötigen Sprachkenntnisse anzueignen. 

Im gegebenen Zusammenhang ist darauf hinzu
weisen, daß die Ergänzungsprüfungen jedenfalls in 
deutscher Sprache - und keinesfalls unter Beizie
hung eines Dolmetschers - abzulegen sind. 
Dadurch erfolgt selbstredend eine gewisse Vorqua
lifikation. 

Bei der Formulierung der weiteren Absätze des 
Nostrifikationsparagraphenfinden weitere in der 
langjährigen Vollzugspraxis gewonnene Erfahrun
gen Eingang. Abs. 3 dient der Berücksichtigung von 
weiterem Wissen der Nostrifikationswerber, zB 
eines Medizinstudiums oder von in einem Drittland 
absolvierten Ergänzungsprüfungen, die nach der 
derzeitigen Rechtslage nicht erfolgen könnte. 

Abs. 4 trägt· dem Problem Rechnung, daß 
Personen, aus Krisengebieten teilweise nicht in der 
Lage sind, die notwendigen Unterlagen beizubrin
gen. 

Da im Zuge der Ergänzungsausbildung zahlrei
che Fragen - insbesondere im Hinblick auf den 
Zugang zur Ausbildung, die Wiederholung von 
Prüfungen usw. ~ aufgetreten sind, soll durch 
Abs. 5 eine entsprechende gesetzliche KlarsteIlung 
getroffen werden. Die Eintragung der Ergänzungs
prüfungen durch den Landeshauptmann dient der 
Verwaltungsvereinfachung und gemäß Abs. 6 der 
Sicherstellung, daß die Ergänzungsausbildungen 
nur in anerkannten Ausbildungsstätten . absolviert 
werden. 

Zu § 7 Abs. 1 und 2: 

Es wird bewußt davon Abstand genommen, die 
"Einrichtungen", in denen eine berufliche Tätigkeit 
(gemäß § 7 Abs. 1 Z 2) erfolgen kann, zu definieren, 
um einen möglichst großen Spielraum für die 
Ausübung der beruflichen Tätigkeiten offen zu 
lassen. Dadurch können auch Einrichtungen, wie 
Elternberatungsstellen, Beratungsstellen nach dem 
Familienberatungsförderungsgesetz usw., erfaßt 
werden. Die Tätigkeit in nicht unter unmittelbarer 
ärztlicher Leitung oder Aufsicht stehenden Einrich
tungen wird auf die gehobenen medizinisch-techni
schen Dienste eingeschränkt, denen auch eine 
freiberufliche Ausübung gestattet ist. 

Weiters erfolgt sowohl im Abs.2 als auch im 
Abs. 3 eine KlarsteIlung, daß bei Teilzeitbeschäfti
gung eine entsprechend länge~e Tätigkeit erforder
lich ist. Dies soll die Möglichkeit eröffnen, daß auch 
durch Teilzeitbeschäftigung die Berechtigung zur 
Berufsausübung in den in Abs. 2 angeführten 
Einrichtungen und zur freiberuflichen Ausübung 
gemäß Abs. 3 erlangt werden kann. 
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Weiters wird in Analogie zum Ärztegesetz 1984 
ein neuer Abs. 4 eingefügt, wonach die freiberufli
che Berufsausübung persönlich und unmittelbar zu 
erfolgen hat. 

Eine Einschränkung der "Einrichtungen" erfolgt 
durch das Krankenanstaltengesetz und die Judika
tur zum Begriff der Krankenanstalt. Maßgebend für 
die Qualifikation einer Einrichtung als Krankenan
stalt ist ihre Zweckwidmung, die objektiv nach der 
gesamten Ausstattung und Führung zu beurteilen 
ist. Nach VwGH 25. Juni 1986, VwSlgNF 12186A 
ist maßgebend, ob im konkreten Fall - objektiv und 
unabhängig von der subjektiven Willensäußerung 
des Rechtsträgers der Einrichtung - die Bestim
mung dieser Einrichtung in der ärztlichen Betreu
ung und in der besonderen Pflege von chronisch 
Kranken gelegen ist (vgl. auch VwGH 10. Septem
ber 1986, 85/09/0125). Hieraus ergibt sich aber 
auch, daß eine Einrichtung, deren konkrete 
Zweckwidmung objektiv den. Begriff der Kranken
anstalt erfüllt, als solche zu werten ist, unabhängig 
davon, ob die formalen krankenanstaltenrechtlich 
erforderlichen Bewilligurtgen von der zuständigen 
Landesregierung erteilt wurden. 

Zu § 9 Abs.l: 

Hier erfolgt eine geringfügige sprachliche Präzi
sierung. Darüber hinaus sollen aus Gründen der 
Verwaltungsvereinfachung die Bewilligungen zur 
Fortbildung bei Ausbildung im Ausland durch den 
Landeshauptmann erteilt werden. 

Zu § 10 Abs. I'Z 2: 

Hier erfolgt eine Anpassung der Berufsbezeich
nung an den modernen Sprachgebrauch. 

Zu § 11: 

Im Hinblick auf die bereits im allgemeinen Teil 
und zu § 7 getroffenen Klarstellungen ist im Abs. 1 
der Hinweis, daß die Anordnungen des(der) 
zuweisenden Arztes(Ärztin) einzuhalten sind, über
flüssig. Darüber hinaus ist zu betonen, daß - wie 
bereits ausgeführt - die gehobenen medizinisch
technischen Dienste den Beruf eigenverantwortlich 
auszuüben haben. 

Zu § 14: 

Die Frage der Leitung der Akademien wurde 
kontroversieIl beurteilt. Nach eingehenden Erörte
rungen und Diskussionen wurde es letztendlich für 
zweckdienlich erachtet, die medizinisch-wissen
schaftliche Leitung der Akademien einem Arzt 
(einer Ärztin) zu übertragen, der (die) die hiefür 
fachliche Eignung besitzt. Die fachspezifische und 

organisatorische Leitung einschließlich der Dienst
aufsicht ist einem(r) hiefür fachlich und pädago
gisch geeigneten Direktor(in), der(die) die Berufs
berechtigung zur Ausübung des jeweiligen geho
benen medizinisch-technischen Dienstes besitzt und 
über die notwendige Berufserfahrung verfügt, zu 
übertragen. Dies soll einerseits den Erfahrungen aus 
der Praxis, andererseits den Wünschen der Berufs
verbände Rechnung tragen. 

Zu § 15 Abs. 1: 

Auch hier erfolgt aus Gründen der Verwaltungs
vereinfachung eine Verschiebung der Vollzugskom
petenzen vom Bundesminister für Gesundheit, Sport 
und Konsumentenschutz zum Landeshauptmann. 

Zu § 17: 

Klarzustellen ist, daß nur solche strafrechtlich~ 
Verurteilungen zum Ausschluß aus der Schule 
führen, die . eine für den Beruf erforderliche 
Verläßlichkeit nicht erwarten lassen und daher mit 
der Berufsausübung nicht vereinbart werden kön~ 
nen, wie etwa Diebstahl, vorsätzliche Körperverlet
zung usw. Keinesfalls könnte etwa ein fahrlässig 
herbeigeführter V erkehrsunfallzu einem Schulaus
schluß führen. 

Auch § 17 wurde im Hinblick auf die Erforder
nisse der Vollzugspraxis angepaßt. Die Festlegung 
der Aufnahmemodalitäten im Gesetzestext erscheint 
nicht zielführend, hier soll möglichst weiter 
Spielraum für die Aufnahme der Bewerber gelassen 
werden. Die Möglichkeit des Ausschlusses von einer 
medizinisch-technischen Akademie wegen "voraus
sichtlichen" Nichterreichens des Ausbildungszieles 
wird im Hinblick auf die Unmöglichkeit, sichere 
Prognosen für die Zukunft zustellen, fallengelas
sen. Nichterreichen des Ausbildungszieles ist jedoch 
als Ausschließungsgrund sicherlich gerechtfertigt. 

Bezüglich der Zusammensetzung der Aufnahme
kommission konnte zunächst kein Einvernehmen 
erzielt werden. Unumstritten war, daß die Aufnah
mekommission zumindest aus dem(r) medizinisch
wissenschaftlichen Leiter(in), dem( der) Direk
tor(in), einem(r) Vertreter(in) der Studierenden an 
der jeweiligen medizinisch-technischen Akademie 
und einem(r) Vertreter(in) des Rechtsträgers der 
jeweiligen medizinisch-technischen Akademie be
stehen soll. Über die Frage, ob ein(e) Vertreter(in) 
der gesetzlichen' Interessenvertretung als Kommis
sionsmitglied oder als Anhörungsberechtigte(r) 
beigezogen werden soll, konnte erst nach weiteren 
Diskussionen Übereinstimmung erzielt werden. 

Zu §§ 18 bis 24: 

Klarzustellen ist, daß unter "drei Jahren" "drei 
Kalenderjahre inklusive Ferien" zu verstehen sind. 
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Zu § 20: 

Eine Anfügung eines weiteren Unterrichtsgegen
standes "Qualitätssicherung" entspricht einem 
grundlegendem Konzept der WHO und ist aus 
Gründen des Strahlenschutzes unbedingt notwen
dig, "Qualitätssicherung" gehört zu den Grund
prinzipien des modernen Strahlenschutzes und wird 
daher auch in der derzeit in Ausarbeitung 

Kollmann 

Berichterstatter 

befindlichen Novelle zur Strahlenschutzverordnung 
enthalten sein. 

Als Ergebnis seiner Beratungen stellt der 
Gesundheitsausschuß somit den A n t rag, der 
Nationalrat wolle dem an g e s chi 0 s sen e n 
G es e t zen t w ur f die verfassungsmäßige Zu
stimmung erteilen. 

Wien, 1992 07 03 

Dr. Schwimmer 

Obmann 
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Bundesgesetz· über die Regelung der 
gehobenen medizinisch-technischen Dienste 

(MTD-Gesetz) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

1. Abschnitt 

Allgemeines 

§ 1. Die gehobenen medizinisch-technischen 
Dienste sind: 

1. der physiotherapeutische Dienst; 
2. der medizinisch-technische Laboratoriums

dienst; 
3. der radiologisch-technische Dienst; 
4. der Diätdienst und ernährungsmedizinische 

Beratungsdienst; 
5. der ergotherapeutische Dienst; 
6. der logopädisch-phoniatrisch-audiologische 

Dienst; 
7. der orthoptische Dienst. 

Berufsbild 

§ 2. (1) Der physiotherapeutische Dienst umfaßt 
die eigenverantwortliche Anw~ndung aller physio
therapeutischen Maßnahmen nach ärztlicher An
ordnung im intra- und extramuralen Bereich, unter 
besonderer Berücksichtigung funktioneller Zusam
menhänge auf den Gebieten der Gesundheitserzie-· 
hung, Prophylaxe, Therapie und Rehabilitation. 
Hiezu gehören insbesondere mechanotherapeuti
sche Maßnahmen, wie alle Arten von Bewegungs
therapie, Perzeption, manuelle Therapie der Ge
lenke, Atemtherapie, alle Arten von Heilmassagen, 
Reflexzonentherapien, Lymphdrainagen, Ultra
schalltherapie, weiters alle elektro-, thermo-, 
photo-, hydro- und balneothetapeutischen Maß
nahmen sowie berufsspezifische Befundungsverfah
ren und die' Mitwirkung bei elektrodiagnostischen 
Untersuchungen. Weiters umfaßt er ohne ärztliche 
Anordnung die Beratung und Erziehung Gesunder 
in den genannten Gebieten. 

(2) Der medizinisch-technische Laboratoriums
dienst umfaßt die eigenverantwortliche Ausführung 
aller Laboratoriumsmethoden nach ärztlicher An
ordnung, die im Rahmen des medizinischen 
Unterslichungs-, Behandlungs- und Forschungsbe
triebes erforderlich sind. Hiezu gehören insbeson
dere klinisch-chemische, hämatologische, immun
hämatologische, histologische, zytologische, mikro
biologische, parasitologische, mykologische, serolo
gische und nuklearmedizinische Untersuchungen 
sowie die Mitwirkung bei Untersuchungen auf dem 
Gebiet der Elektro-Neuro-Funktionsdiagnostik und 
der Kardio-Pulmonalen -Funktionsdiagnostik. 

(3) Der radiologisch-technische Dienst umfaßt 
die eigenverantwortliche Ausführung aller radiolo
gisch-technischen Methoden nach ärztlicher An
ordnung bei der Anwendung von ionisierenden 
Strahlen wie diagnostische Radiologie, Strahlenthe
rapie, Nuklearmedizin und anderer bildgebender 
Verfahren wie Ultraschall und Kernspinresonanzto
mographie zur Untersuchung und Behandlung von 
Menschen sowie zur Forschung auf dem Gebiet des 
Gesundheitswesens. 

(4) Der Diätdienst und' ernährungsmedizi~ische 
Beratungsdienst umfaßt die eigenverantwortliche 
Auswahl, Zusammenstellung und Berechnung sowie 
die Anleitung und Überwachung der Zubereitung 
besonderer Kostformen zur Ernährung Kranker 
oder krankheitsverdächtiger Personen nach ärztli
cher Anordnung einschließlich der Beratung der 
Kranken oder ihrer Angehörigen über die prakti
sche Durchführung ärztlicher Diätverordnungen 
innerhalb und außerhalb einer Krankenanstalt; 
ohne ärztliche Anordnung die Auswahl, Zusam-' 
menstellung und Berechnung der Kost für gesunde 
Personen und Personengruppen oder Personen und 
Personengruppen unter besonderen Belastungen 
(zB Schwangerschaft, Sport) einschließlich der 
Beratung dieser Personenkreise über Ernährung. 

(5) Der ergotherapeutische Dienst umfaßt die 
((igenverantwortliche Behandlung von Kranken und 
Behinderten nach ärztlicher Anordnung durch 
handwerkliche und gestalterische Tätigkeiten, das 
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Training der Selbsthilfe und die Herstellung, den 
Einsatz und die Unterweisung im Gebrauch von 
Hilfsmitteln einschließlich Schienen zu Zwecken 
der Prophylaxe, Therapie und Rehabilitation; ohne 
ärztliche Anordnung die Beratungs- und Schulungs
tätigkeit sowohl auf dem Gebiet der Ergonomie als 
auch auf dem Gebiet des allgemeinen Gelenk
schlitzes an Gesunden. 

(6) Der logopädisch-phoniatrisch-audiologische 
Dienst umfaßt die eigenverantwortliche logopädi
sche Befunderhebung und Behandlung von Sprach-, 
Sprech-, Stimm-und Hörstörungen sowie audiome
trische Untersuchungen nach ärztlicher Anordnung. 

(7) Der orthoptische Dienst umfaßt die eigenver
antwortliche Ausführung von vorbeugenden Maß
nahmen sowie die Untersuchung, Befunderhebung 
und Behandlung von Sehstörungen, Schielen, 
Schwachsichtigkeit und Bewegungsstörungen der 
Augen nach ärztlicher Anordnung. 

Berufsberechtigung 

§ 3. (1) Zur berufsmäßigen Ausübung eines 
bestimmten in diesem Bundesgesetz geregelten 
gehobenen medizinisch-technischen Dienstes ist 
berechtigt, wer 
. 1. eigenberechtigt ist, 

2. die für die Erfüllung der Berufspflichten 
notwendige körperliche, geistige und gesund
heitliche Eignung und Vertrauenswürdigkeit 
besitzt und 

3. eine Ausbildung an einer medizinisch-techni
schen Akademie für den entsprechenden 
gehobenen medizinisch-technischen Dienst 
erfolgreich absolviert sowie die kommissio
nelle Diplomprüfung erfolgreich abgelegt hat 
und dem hierüber ein Diplom ausgestellt 
wurde. 

(2) Einer Ausbildung gemäß Abs. 1 Z 3 ist 
gleichgehalten : 

1. ein Diplom über eine erfolgreich abgeschlos
sene Ausbildung an einer medizinisch-techni
schen Schule für den entsprechenden geho
benen medizinisch-technischen Dienst nach 
den vor Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes" 
geltenden Regelungen des Bundesgesetzes 
betreffend die Regelung des Krankenpflege
fachdienstes, der medizinisch-technischen 
Dienste und der Sanitätshilfsdienste, BGBI. 
Nr. 10211961 (in der Folge: Krankenpflege
gesetz), oder 

2. eine außerhalb Österreichs erworbene Ur
kunde über eine erfolgreich absolvierte Ausbil
dung in der entsprechenden Fachrichtung des 
gehobenen medizinisch-technischen Dienstes, 
die gemäß § 6 oder nach den vor Inkrafttreten 
dieses Bundesgesetzes geltenden Regelungen 
des Krankenpijegegesetzes als einem österrei
chischen Diplom gleichwertig anerkannt 

wurde, nach Erfüllung der im Anerkennungs
bescheid vorgeschriebenen Bedingungen .. 

§ 4. (1) Eine Tätigkeit in den gehobenen 
medizinisch-technischen Diensten darf für den 
Bereich der Humanmedizin berufsmäßig nur von 
Personen ausgeübt werden, die" nach den Bestim
mungen dieses Gesetzes hiezu berechtigt sind. Die 
Gewerbeordnung 1973, BGBI. Nr. 50/1974, findet 
auf die berufsmäßige Ausübung der gehobenen 
medizinisch-technischen Dienste keine Anwen
dung. 

(2) Personen, die zur Ausübung des medizinisch
technischen Laboratoriumsdienstes oder des radio-

", logisch-technischen Dienstes berechtigt sind, sind 
befugt, nach ärztlicher Anordnung Blut aus der 
Vene abzunehmen, wenn sie der (die) verantwortli
che Arzt (Ärztin) hiezu ermächtigt hat. 

§ 5. Personen, die gemäß § 3 "zur Ausübung eines 
gehobenen medizinisch-technischen Dienstes be
rechtigt sind, ist über Antrag vom· Landeshaupt
mann des Bundeslandes, in dem die Diplomprüfung 
oder Ergänzungsprüfung (§ 6) abgelegt wurde, ein 
mit einem Lichtbild versehener Berufsausweis, der 
die betreffende Berufsbezeichnung (§ 10) enthält, 
auszustellen. Der Bundesminister für Gesundheit, 
Sport und Konsumentenschutz hat nähere Bestim
mungen über Form und Inhalt der' Berufsausweise 
durch Verordnung festzulegen. 

Nostrifikation ausländischer Urkunden 

§ 6. (.1) Außerhalb Österreichs erworbene Urkun
den über eine mit Erfolg abgeschlossene Ausbil
dung, ausgenommen Sonderausbildungen (§ 32) in 
den gehobenen medizinisch-technischen Diensten, 
sind vom Bundesminister für Gesundheit, Sport und 
Konsumentenschutz als österreichischen Diplomen 
gleichwertig anzuerkennen, wenn nachgewiesen 
wird, daß die im Ausland absolvierte Ausbildung die 
für die Ausübung des entsprechenden Berufes in 
Österreich notwendigen Kenntnisse, Fähigkeiten 
und Fertigkeiten vermittelt hat. Hierüber kann 
erforderlichenfalls ein Sachverständigengutachten 
einer medizinisch-technischen Akademie für 'die 

" betreffende Fachrichtung eingeholt werden. 

(2) Die Anerkennung kann an die Bedingung 
geknüpft werden, daß die im Ausland zurückgelegte 

,Ausbildung durch eine" theoretische und/oder 
praktische Ausbildung an einer medizinisch-techni
schen Akademie der entsprechenden Fachrichtung 
ergänzt wird und hierüber kommissionelle Ergän
zungsprüfungen mit Erfolg abgelegt werden. 

(3) Weitere im In- oder Ausland erfolgreich 
absolvierte theoretische und/oder praktische Aus
bildungen, die durch Abs. 1 nicht erfaßt sind, 
können auf Antrag vom Bundesminister für 
Gesundheit, Sport und Konsumentenschutz im 
Nostrifikationsverfahren angerechnet werden, 
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wenn die Ausbildungsinhalte und di~ in der Prüfung 
nachgewiesenen Fertigkeiten und Kenntnisse 
gleichwertig sind. 

(4 ) Wenn die Gleichwertigkeit der ausländischen 
Urkunden nicht nachgewiesen werden kann, jedoch 
glaubhaft gemacht wird," daß die im Ausland 
absolvierte Berufsausbildung in weiteri Bereichen 
einer erfolgreich abgeschlossenen Ausbildung in 
einem der in diesem Bundesgesetz geregelten Berufe 
entspricht, kann der Bundesminister für Gesundheit, 
Sport und Konsumentenschutz statt der Gleichach
tung die Zulassung zur kommissionellen Diplom
prüfung gemäß § 27 Abs. 2 aussprechen. Gleichzei
tig kann er unter Bedachtnahme auf die berufsprak
tischen Erfordernisse festlegen, welche Gegen
stände die kommissionelle Diplomprüfung zu 
umfassen hat, wobei insbesondere auf die Überprü
fung der praktischen Fähigkeiten Bedacht zu 
nehmen ist. 

(5) Hinsichtlich der Zulassung zur ergänzenden 
Ausbildung sowie des Ausschlusses von der 
Ausbildung gilt § 17. Nähere Vorschriften über die 
Durchführung der Prüfungen, die . Wertung der 
Prüfungsergebnisse und die Voraussetzungen, unter 
denen eine Prüfung oder die praktische Ausbildung 
wiederholt werden kann, sind vom Bundesminister 
für Gesundheit, Sport und Konsumentenschutz im 
Einvernehmen mit dem Bundesminister für Unter
richt und Kunst durch Verordnung zu erlassen. 

(6) Die erfolgreiche Absolvierung der theoreti
schen und/oder praktischen Ausbildung ist vom 
Landeshauptmann im Anerkennungsbescheid ein
zutragen. Die Berechtigung zur Ausübung der 
entsprechenden beruflichen Tätigkeit entsteht erst 
mit Eintragung. . 

Berufsausübung 

§ 7. (1) Eine Berufsausübung darf nur 
1. im Dienstverhältnis zu einer Krankenanstalt, 
2. im Dienstverhältnis zu sonstigen unter ärztli

cher Leitung bzw. ärztlicher Aufsicht stehen
den Einrichtungen, die der Vorbeugung, 
Feststellung oder Heilung von Krankheiten 
oder der Betreuung pflegebedürftiger Perso
nen dienen; oder 

3. im Dienstverhältnis zu freiberuflich tätigen 
Ärzten(Ärztinnen) 

erfolgen. 

(2) Der Diät- und ernährungsmedizinische 
Beratungsdienst darf auch im Dienstverhältnis zu 
einem Gast- und Schankgewerbetreibenden ausge
übt werden. Der physiotherapeutische Dienst, der 
Diät- und ernährungsmedizinische Beratungsdienst, 
der ergotherapeutische Dienst und der logopädisch
phoniatrisch-audiometrische Dienst dürfen auch im 
Dienstverhältnis zu sonstigen nicht unter unmittel
barer ärztlicher Leitung oder Aufsicht stehenden 

Einrichtungen erfolgen, sofern dieser Tätigkeit eine 
mindestens dreijährige vollbeschäftigte Tätigkeit 

. oder entsprechend längere Tätigkeit auf. Teilzeit 
nach Abs. 1 Z 1 bis 3 vorangeht. 

(3) Freiberuflich dürfen nur 
1. der physiotherapeutische Dienst, 
2. der Diät- und ernährungsmedizinische Bera

tungsdienst, 
3. der ergotherapeutische Dienst und 
4. der logopädisch-phoniatrisch-audiologische 

Dienst 
ausgeübt werden. Die freiberufliche Ausübung der 
in Z 1, 3 und 4 genannten gehobenen medizinisch
technischen Dienste bedarf einer Bewilligung durch 
den . auf Grund des Berufssitzes zuständigen 
Landeshauptmann. Diese ist zu erteilen, wenn der 
(die) Bewerber(in) innerhalb der letzten zehn Jahre 
den betreffenden Beruf befugtermaßen durch drei 
Jahre vollbeschäftigt oder entsprechend länger bei 
Teilzeitbeschäftigung in einem. Dienstverhältnis 
gemäß Abs. 1 Z 1 bis 3 ausgeübt hat. 

(4) Die freiberufliche Berufsausübung hat persön
lich und unmittelbar zu erfolgen. 

(5) Die Berechtigung zur freiberuflichen Berufs
ausübung ist zu entziehen, wenn die Berechtigung 
zur Berufsausübung gemäß § 12 zurückgenommen 
wird. 

(6) Im Zusammenhang mit der freiberuflichen 
Ausübung der im Abs. 3 genannten Berufe ist eine 
dem beruflichen Ansehen abträgliche, insbesondere 
jede vergleichende, diskriminierende, unsachliche 
oder marktschreierische Anpreisung oder Werbung 
verboten. 

Berufssitz 

§ .8. Für die freiberufliche Ausübung der im § 7 
Abs. 3 genannten Dienste ist ein Berufssitz in 
Österreich erforderlich. Berufssitz ist der Ort, an 
dem oder von dem aus die freiberufliche Tätigkeit 
regelmäßig ausgeübt wicd. Jede Änderung des 
Berufssitzes ist dem Landeshauptmann anzuzeigen. 

.Fortbildung bei Ausbildung im Ausland 

§ 9. (1) Personen, die eine außerhalb Österreichs 
erworbene Urkunde über eine abgeschlossene 
Ausbildung in einem gehobenen medizinisch-tech
nischen Dienst besitzen, die nicht gemäß § 3 zur 
Berufsausübung berechtigt, dürfen zur Fortbildung 
eine unselbständige Tätigkeit in dem entsprechen
den gehobenen medizinisch-technischen Dienst mit 
Bewilligung des Landeshauptmannes bis zur 
Höchstdauer von zwei Jahren ausüben. 

(2) Die Bewilligung hat unter Bedachtnahme auf 
die Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten, die im 
Ausland vermittelt worden sind, sowie auf die 
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Deutschkenntnisse zu erfolgen. Sie ist auf die 
Ausübung der Tätigkeit 

1. in einer bestimmten Krankenanstalt oder 
2. in einer bestimmten sonstigen, unter ärztlicher 

Leitung oder Aufsicht stehenden Einrichtung, 
die der Vorbeugung, Feststellung oder Hei
lung von Krankheiten oder der Betreuung 
pflegebedürftiger Personen dient, oder 

3. bei einem(r) freiberuflich tätigen Arzt(Ärztin) 
zu beschränken. 

Berufsbezeichnung 

§ 10. (1) Wer zur berufsmäßigen Ausübung der 
jeweiligen Fachrichtung des gehobenen medizi

, nisch-technischen Dienstes berechtigt ist, hat im 
Zusammenhang mit der Ausübung seines Berufes 
die Berufsbezeichnung 

1. "Diplomierte Physiotherapeutin" - "Diplo
mierter Physiotherapeut" (§ 1 Abs. 1); 

2. ,;Diplomierte medizinisch-technische Analyti
kerin" - "Diplomierter medizinisch-techn~
scher Analytiker" (§ 1 Abs. 2); 

3. "Diplomierte radiologisch-technische Assi
stentin" - "Diplomierter radiologisch-techni
scher Assistent" (§ 1 Abs. 3); 

4. "Diplomierte Diätassistentin und ernährungs
medizinische Beraterin" - "Diplomierter 
Diätassistent und ernährungsmedizinischer 
Berater" (§ 1 Abs. 4); 

5. "Diplomierte Ergotherapeutin"- "Diplo
mierter Ergotherapeut" (§ 1 Abs. 5); 

6. "Diplomierte Logopädin" - "Diplomierter 
Logopäde" (§ 1 Abs. 6); , 

7. "Diplomierte Orthoptistin" - "Diplomierter 
Orthoptist" (§ 1 Abs. 7) 

zu führen. 

(2) Die Führung anderer als durch dieses 
Bundesgesetz zugelassener Berufsbezeichnungen 
sowie die Führung gesetzlich zugelassener oder 
verwechslungsfähiger anderen Berufsbezeichnun
gen durch hiezu nicht berechtigte Personen ist 
verboten. 

Berufspflichten 

§ 11. (1) Personen, die eine Tätigkeit im 
gehobenen medizinisch-technischen Dienst berufs
mäßig ausüben, haben hiebei nach bestem Wissen 
und Gewissen und unter Beachtung des Fortschritts 
der fachlichen Erkenntnisse zu handeln. Jede 
eigenmächtige Heilbehandlung ist zu unterlassen. 

(2) Personen, die eine Tätigkeit im gehobenen 
'medizinisch-technischen Dienst berufsmäßig aus
üben, sind zur Verschwiegenheit über alle ihnen in 
Ausübung ihres Berufes anvertrauten oder bekannt 
gewordenen Geheimnisse verpflichtet. 

Zurücknahme der Berufsberechtigung 

§ 12. (1) Der Landeshauptmann hat die Berechti-
'gung zur Ausübung des gehobenen medizinisch
technischen Dienstes zurückzunehmen, wenn her
vorkommt, daß die im § 3 genannten Voraussetzun
gen bereits anfänglich nicht gegeben waren oder 
weggefallen sind. 

(2) Aus Anlaß der Zurücknahme der Berufsbe
rechtigung gemäß Abs. 1 sind das Diplom, der 
Berufsausweis und der Berechtigungsbescheid zur 
freiberuflichen Tätigkeit einzuziehen. 

(3) Wenn späterhin gegen die Wiederaufnahme 
der Berufsausübung durch Personen, denen die 
Berechtigung nach Abs. 1 entzogen worden ist, 
keine Bedenken mehr bestehen, ist die Berechtigung 
durch den Landeshauptmann wieder zu erteilen und 
sind' die im Abs. 2 genannten Dokumente wieder 
auszufolgen. 

2. Ab s c h n i t t 

Ausbildung und Prüfung 

Medizinisch-technische Akademien 

§ 13. Zur Ausbildung in den gehobenen medizi
nisch-technischen Diensten sind medizinisch-tech
nische Akademien für die jeweilige Fachrichtung 
einzurichten. 

§ 14. (1) Medizinisch-technische Akademien 
dürfen nur in Verbindung mit Krankenanstalten 
errichtet werden, welche die zur praktischen 
Ausbildung erforderlichen einschlägigen Fachabtei
lungen besitzen und mit den zur Erreichung des 
Ausbildungszweckes notwendigen Lehrern~Lehre
rinnen) und sonstigem Personal sowie Lehrmitteln 
ausgestattet sind. 

(2) Die medizinisch-wissenschaftliche Leitung 
der Akademie obliegt einem(einer) Arzt(Ärztin), 
der (die) die hiefür erforderliche fachliche Eignung 
besitzt. 

(3) Die fachspezifischeund organisatorische 
Leitung einschließlich der Dienstaufsicht obliegt 
einem(einer) hiefür fachlich und pädagogisch 
geeigneten Direktor(in), der(die) die Berufsberech
tigung zur Ausübung des jeweiligen gehobenen 
medizinisch-technischen Dienstes besitzt und über 
die notwendige Berufserfahrung verfügt. 

§ 15. (1) Die Errichtung und Führung einer 
medizinisch-technischen Akademie bedarf der Be
willigung des Landeshauptmannes. 

(2) Die Bewilligung gemäß Abs. 1 darf nur erteilt 
werden, wenn 

1. die für die Abhaltung des theoretischen und 
praktischen Unterrichtes erforderlichen 
Räumlichkeiten und Lehrmittel zur Verfü
gung stehen, 
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2. nachgewiesen wird, daß die für die theoreti
sche und praktische Ausbildung erforderlichen 
Lehrkräfte, die hiezu fachlich und pädago
gisch geeignet sind und über die nötige 
Berufserfahrung verfügen, vorhanden sind, 

3. das Erfordernis des § 14 Abs. 1 erfüllt ist und 
gewährleistet ist, daß die Absolvent(inn)en die 
erforderlichen Kenntnisse, Erfahrungen und 
Fertigkeiten erlangen können. 

(3) Eine Bewilligung gemäß Abs. 1 ist zurückzu
nehmen, wenn die Voraussetzungen des Abs. 2 nicht 
oder nicht mehr gegeben sind. 

Aufnahme in eine medizinisch-technische Akademie 

§ 16. (1) Personen, die sich. um die Aufnahme in 
eine medizinisch-technische Akademie bewerben, 
haben nachzuweisen: 

1. die zur Erfüllung der Berufspflichten nötige 
körperliche, geistige und gesundheitliche Eig
nung, 

2. die Unbescholtenheit, 
3. die Reifeprüfung einer allgemeinbildenden 

höheren Schule, einer berufsbildenden höhe
ren Schule, einer Bildungsanstalt für Kinder
gartenpädagogik oder eine Bildungsanstalt für 
Erzieher oder die vor dem Wirksamwerden 
der diesbezüglichen Bestimmungen des Schul
organisationsgesetzes, BGBI. Nr.24211962, 
an einer Mittelschule oder einer anderen 
mittleren Lehranstalt abgelegte Reifeprüfung, 
oder 

4. einen in Österreich nostrifizierten, der Reife
prüfung gleichwertigen Abschluß im Ausland, 
oder 

5. ein Diplom im Krankenpflegefachdienst ge
mäß den Bestimmungen des Krankenpflegege
setzes, oder 

6. für die Aufnahme in eine medizinisch-techni
sche Akademie für den physiotherapeutischen 
Dienst, den medizinisch-technischen Labora
toriumsdienst oder den radiologisch-techni
schen Dienst ein Diplom über eine erfolgreich 
abgeschlossene Ausbildung im medizinisch
technischen Fachdienst nach den Bestimmun
gen des Krankenpflegegesetzes, oder 

7. die Studienberechtigungsprüfung für das Stu
dium der Medizin. 

(2) Die Aufnahmewerber(innen) an medizinisch
technischen Akademien für den physiotherapeuti
schen Dienst, den logopädisch-phoniatrisch-audio
logischen Dienst oder den orthoptischen Dienst 
haben die für die jeweilige . Berufsausübung 
erforderliche körperliche Eignung durch einen an 
de~ Akademie abzulegenden Eignungstest nachzu
weIsen. 

(3) Die Aufnahmewerber(innen) an medizinisch
technischen Akademien für den Diätdienst und den 
ernährungsmedizinischen Beratungsdienst haben 

fundierte Kenntnisse und Fertigkeiten im' Kochen 
durch einen an der Akademie abzulegenden 
Eignungstest nachzuweisen. 

§ 17 .. .(1) Über die Aufnahme der angemeldeten 
Aufnahmewerber(innen) entscheidet eine Kommis
sion. Diese setzt sich zusammen aus: 

1. einem(r) Vertreter(in) des Rechtsträgers der 
jeweiligen medizinisch-technischen Akademie 
als Vorsitzenden, 

2. den(der) medizinisch-technischen Leiter(in), 
3. dem (der) Direktor(in), 
4. einem(r) Vertreter(in) der Studierenden an der 

jeweiligen medizinisch-technischen Akademie 
und 

5. einem(r) Vertreter(in) der gesetzlichen Inter
essenvertretung der Dienstnehmer. 

(2) Wird die Akademie nicht von einer 
Gebietskörperschaft geführt, hat der Kommission 
nach Abs; 1 auch ein(e) Vertreter(in) der gesetzli
chen Interessenvertretung der Dienstgeber anzuge
hören. 

(3) Studierende an den medizinisch-technischen 
Akademien, die sich während der Ausbildung zur 
Ausübung des jeweiligen gehobenen medizinisch
technischen Dienstes zu Folge mangelnder körperli
cher, geistiger oder gesundheitlicher Eignung oder 
wegen Nichterreichens des Ausbildungszieles als 
untauglich erweisen oder wegen solcher strafrechtli
cher Verfehlungen rechtskräftig verurteilt worden 
sind, die eine verläßliche Berufsausübung .nicht 
erwarten lassen, sind vom weiteren Besuch der 
Akademie auszuschließen. Mit einem Ausschluß ist 
außerdem bei groben Pflichtverletzungen im 
Rahmen der theoretischen oder praktischen Ausbil
dung oder groben Verstößen gegen die Akademie
ordnung vorzugehen. Der Ausschluß hat durch 
Bescheid der gemäß § 27 Abs. 2 bestellten Kommis
sion zu erfolgen. Gegen den Bescheid steht die 
Berufung an den Landeshauptmann offen. 

(4) Die gesundheitliche Eignung der Studieren
den ist während der Ausbildungszeit durch jährlich 
durchzuführende Kontrolluntersuchungen zu über
prüfen. 

Ausbildung für den physiotherapeutischen Dienst 

§ 18. Die Ausbildung für den physiotherapeuti
schen Dienst dauert drei Jahre. Sie umfaßt eine 
theoretische und praktische Ausbildung insbeson~ 
dere auf nachstehend angeführten Gebieten: 

1. Erste Hilfe und Verbandslehre; 
2. Anatomie; 
3. Physiologie; 
4. Pathologie; 
5. Hygiene und Umweltschutz; 
6. Chirurgie, Unfallchirurgie, Orthopädie, In

nere Medizin, Frauenheilkunde und Ge
burtshilfe, Kinderheilkunde, Neurologie, 
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Psychiatrie, Intensivmedizin, Sportmedizin, 
Geriatrie; 

7. Physikalische Medizin, sowie Grundlagen 
der physikalischen Diagnostik; 

8. Bewegungslehre einschließlich Biomechanik 
sowie Trainingslehre und deren Anwendung 
im Aufbautraining ; 

9. Mechanotherapie: Bewegungstherapie (Heil
gymnastik, Kinesitherapie) mit allen bewe
gungstherapeutischen Konzepten und Tech
niken sowie Perzeptionsschulung, manuelle 
Therapie der Gelenke, Atemtherapie, alle 
Arten von Heilmassagen, Reflexzonenthera
pien, Lymphdrainagen und Ultraschallthera
pie unter besonderer Berücksichtigung der 
physiotherapeutischen Befunderhebung, der 
Erstellung der Therapieziele, der Auswahl 
der Therapiemaßnahmen, deren Durchfüh
rung und Evaluierung sowie der Dokumenta
tion, im Hinblick auf den mechanotherapeu
tischen Arbeitsbereich in Prophylaxe, Thera
pie und Rehabilitation; 

10. Praktische Durchführung der Thermo-, 
Elektro-, Photo-, Hydro- und Balneothera
pie und Mitwirkung bei der physikalischen 
Diagnostik; 

11. Anwendung aller physiotherapeutischen 
Maßnahmen in den Bereichen der Prophy
laxe, Therapie und Rehabilitation an Patien
ten auf den Gebieten Chirurgie, Unfallchi
rurgie, Orthopädie, Innere Medizin, Frauen
heilkunde und Geburtshilfe, Kinderheil
kunde, Neurologie, Psychiatrie, Intensivme
dizin, Arbeitsmedizin, Sportmedizin, Geria
trie und Onkologie; 

12. Körperschulung mit gruppenorientierter Be
wegungsarbeit (Saalt:urnen, Leichtathletik, 
Spiele, Schwimmen, Schilauf usw.); 

13. Methodik der Leitung von körperlichen 
Übungen für größere Gruppen; . 

14. Rehabilitation; 
15. Grundzüge der Ergotherapie; 
16. Berufskunde und Berufsethik; 
17. Soziologie und Psychologie; 
18. Pädagogik und Gesprächsführung; 
19. Grundzüge des Sanitäts-, Arbeits- und 

Sozialrechtes ; 
20. Grundzüge der Betriebsführung im Kranken

haus; 
21. Elektronische Datenverarbeitung, medizini

sche Informatik, Statistik und Dokumenta
tion; 

22. Medizinisches Englisch; 
23. Theoretische und praktische Einführung In 

die Krankenpflege. 

Ausbildung für den medizinisch-technischen 
Laboratoriumsdienst 

§ 19. Die Ausbildung für den medizinisch-techni
schen Laboratoriumsdienst dauert drei Jahre. Sie 

umfaßt eine theoretische und praktische Ausbildung 
insbesondere auf nachstehend angeführten Gebie
ten: 

1. Erste Hilfe und Verbandslehre; 
2. Anatomie; 
3. Physiologie; 
4. Pathologie; 
5. Hygiene und Umweltschutz; 
6. Untersuchungsmethoden 1m. medizinischen 

Laboratorium; 
7. Chemie; 
8. Histologie und Histopathologie; 
9. Zytologie; -

10. Mikrobiologie; 
11. Serologie-; 
12. Hämatologie; 
13. Immunhämatologie (Blutgruppenuntersu-

chungstechnik) ; 
14. Immunologie; 
15. Biomedizinische Technik; 
16. Physikalisch~r Strahlenschutz und Grund

züge der Arbeitsmethoden mit radioaktiven 
Isotopen im medizinischen Laboratorium; 

17. Mechanisierte Analytik im medizinischen 
Laboratorium; 

18. Berufskunde und Berufsethik ; 
19. Psychologie; 
20. Grundzüge des Sanitäts-, Arbeits- und 

Sozialrechtes ; 
21. Grundzüge der Betriebsführung im Kranken

haus; 
22. Elektronische Datenverarbeitung, medizini

sche Informatik, Statistik und Dokumenta
tion; 

23. Medizinisches Englisch; 
24. Theoretische und praktische Einführung in 

. die Krankenpflege. 

Ausbildung für den radiologisch-technischen Dienst 

§ 20. Die Ausbildung für den radiologisch-techni
schen Dienst dauert drei Jahre. Sie umfaßt eine 
theoretische und praktische Ausbildung insbeson
den~ auf nachstehend angeführten Gebieten: 

1. Erste Hilfe und Verbandslehre; 
2. Anatomie; 
3. Physiologie; 
4. Pathologie; 
5. Hygiene und Umweltschutz; 
6. Chemie, Laborkunde; 
7. Grundlagen der Pharmakologie; 
8. Strahlenbiologie; 
9. Allgemeine Physik; 

10. Strahlenphysik; 
11. Strahlenschutzausbildung; 
12. Allgemeine Photographie; 
13. Radiologische Photographie; 
14. Projektionslehre; 
15. Aufnahmetechnik und Bildanalyse: diagno

stische Radiologie, Orthopädie, Pädiatrie, 
Unfallchirurgie einschließlich intraoperative 
Aufnahmetechnik ; 
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16. Radiologische Verfahren mit digitaler Bild
verarbeitung sowie andere bildgebende Ver
fahren; 

17. Kontrastmittellehre, Vorbereitung und Me
thodik diagnostischer und interventioneller 
Verfahren, einschließlich Instrumenten
kunde; 

18. Nuklearmedizin, Radiopharmazeutik; 
19. Strahlentherapie; 
20. Apparatekunde : diagnostische Radiologie, 

Nuklearmedizin, Strahlentherapie; 
21. Berufskunde und Berufsethik; 
22. Psychologie; 
23. Grundzüge des Sanitäts-, Arbeits- und 

Sozialrechtes ; 
24. Grundzüge der Betriebsführung im Kranken

haus; 
25. Medizinisches Englisch; 
26. Elektronische Datenverarbeitung, medizini

sche Informatik, Statistik und Dokumenta
tion; 

27. Theoretische und praktische Einführung in 
die Krankenpflege; 

28. Qualitätssicherung. 

Ausbildung für den Diätdienst und . 
ernährungsmedizinischen Beratungsdienst 

§ 21. Die Ausbildung für den Diätdienst und 
ernährungsmedizinischeri Beratungsdienst dauert 
drei Jahre. Sie umfaßt eine theoretische und 
praktische Ausbildung insbesondere auf nachste
hend angeführten Gebieten: 

1. Erste Hilfe und Verbandslehre; 
2. Anatomie; 
3. Physiologie; 
4. Patophysiologie; 
5. Pathologie; 
6. Allgemeine Hygiene und Umweltschutz; 
7. Lebensmittelhygiene; " 
8. Chemie; 
9. Ernährungslehre; 

10. Ernährung des gesunden Säuglings und 
Kleinkindes; 

11. Lebensmittelkunde; 
12. Lebensmittelrecht; 
13. Diätetik; . 
14. Diättherapie im Säuglings- und Kleinkindal

ter; 
15. Energie- und Nährstoffberechnungen; 
16. Planung, Auswahl, Gestaltung und Herstel

lung von Kost für Gesunde und Kranke; 
17. Einfache Laboruntersuchungsmethoden ; 
18. Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre, 

Buchhaltung und Kalkulation; 
19. Spezielle Betriebs- und Wirtschaftsführung 

in der Küche; 
20. Grundzüge der Pharmakologie; 
21. Theoretische und praktische Grundlagen der 

Pädagogik, Gesprächsführung sowie Bera
tungstechnik und Präsentationstechnik; 

22. Berufskunde und Berufsethik; 
23. Psychologie; 
24. Grundzüge des Sanitäts-, Arbeits- und 

Sozialrechtes ; . 
25. Grundzüge"der Betriebsführung im Kranken- ' 

haus; 
26. Elektronische Datenverarbeitung, medizini

sche Informatik, Statistik und Dokumenta
tion; 

27." Medizinisches Englisch; 
28. Theoretische und praktische Einführung in 

die Krankenpflege. 

Ausbildung für den ergotherapeutischen Dienst 

§ 22. Die Ausbildung für den ergotherapeutischen 
Dienst dauert drei Jahre. Sie umfaßt eine 
theoretische und praktische Ausbildung insbeson
dere auf nachstehend angeführten Gebieten: 

1. Erste Hilfe und Verbandslehre; 
2. Anatomie; 
3. Physiologie; 
4. Pathologie; 
5. Hygiene und Umweltschutz; 
6. Innere Medizin, Chirurgie, Orthopädie, 

Neurologie, Physikalische Medizin, Pädia
trie, Geriatrie; 

7. Psychiatrie; 
8. Mechanotherapie und Bewegungslehre; 
9. Praktische Übungen in Handfertigkeiten und 

handwerklichen und gestalterischen Tätig
keiten; 

10. Theorie und Praxis der Ergotherapie mit 
V orführungen an Patienten auf den Gebieten 
Innere Medizin, Kinderheilkunde, Chirurgie, 
Orthopädie, Unfallchirurgie, Neurologie, 
Psychiatrie und Geriatrie, mit Berücksichti
gung der physikalischen Medizin einschließ
lich der ergotherapeutischen Befunderhe
bung, der Herstellung und Anpassung von 
Schienen und Hilfsmitteln; 

11. Arbeitsphysiologie und Arbeitsmedizin ; 
12. Rehabilitation; 
13. Psychologie; 
14. Berufskunde und Berufsethik; 
15. Grundzüge des Sanitäts-, Arbeits- und 

Sozialrechtes ; 
16. Grundzüge der Betriebsführung im Kranken

haus; 
17. Elektronische Datenverarbeitung,medizini

sche Informatik, Statistik und Dokumenta
tion; 

18. Theoretische und praktische Einführung in. 
die Krankenpflege. 

Ausbildung für den 
logopädisch-phoniatrisch-audiologischen Dienst 

§ 23. Die Ausbildung für den logopädisch-pho
niatrisch-audiologischen Dienst dauert drei Jahre. 
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Sie umfaßt eine theoretische und' praktische 
Ausbildung insbesondere auf nachstehend ange
führten Gebieten: 

1. Erste Hilfe und Verbandslehre; 
2. Anatomie; 
3. Physiologie; 
4. Pathologie; 
5. Hygiene und Umweltschutz; 
6. Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde; 
7. Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde; 
·8. Logopädie; 
9. Phoniatrie; 

10. Audiologie, Pädaudiologie einschließlich Au-
diometrie und Hörgerätekunde; 

11. Atem-, Stimm- und Sprecherziehung; 
12. Logopädische Methodik; 
13. Pädagogik und Sonderpädagogik; 
14. Neurologie und Psychiatrie; 
15. Kinderheilkunde; 
16. Neuropsychiatrie des Kindes- und Jugendal-

ters; 
17. Linguistik und Phonetik; 
18. Grundzüge der Bewegungslehre; 
19 .. Berufskunde und Berufsethik; 
20. Psychologie; 
21. Grundzüge des Sanitäts-, Arbeits- und 

Sozialrechtes ; 
22. Grundzüge der Betriebsführung im Kranken

haus; 
23. Elektronische Datenverarbeitung, medizini

sche Informatik, Statistik und Dokumenta
tion; 

24. Medizinisches Englisch; . 
25. Theoretische und praktische Einführung in 

die Krankenpflege. 

Ausbildung für den orthoptischen Dienst 

§ 24, Die Ausbildung für den orthoptischen 
Dienst dauert drei Jahre. Sie umfaßt eine 
theoretische und praktische Ausbildung insbeson
dere auf nachstehend angeführten Gebieten: 

1. Erste Hilfe und Verbands lehre; 
2. Anatomie; 
3. Physiologie; 
4. Pathologie; 
5. Hygiene und Umweltschutz; 
6. Physik, insbesondere Optik und Brillenlehre ; 
7. Gerätekunde und -pflege; 
8. Formen und Behandlung des Schielens; 
9. Theoretische Grundlagen der orthoptischen 

und pleoptischen Untersuchung und Behand
lung; 

10. Kinderheilkunde, Pädagogik und Psycholo-
gie des Kindes; 

11. Grundzüge der Arzneimittellehre ; 
12. Grundzüge der Anästhesie; 
13. Ophthalmologische U ntersuchungsmetho

den (außer orthoptischen und pleoptischen) 
einschließlich Perimetrie; 

14. Physiologische, optische und praktische 
Grundlagen der Kontaktlinsenanpassung; 

15. Neurologie und Neuroophthalmologie; 
16. Theoretische und praktische Grundlagen der 

Behandlung organisch Sehgeschädigter ein
schließlich der Anpassung von vergrößern
den Sehhilfen; 

17. Bilddokumentation; 
18. Berufskunde und Berufsethik; 
19. Psychologie; 
20. Grundzüge des Sanitäts-, Arbeits- und 

Sozialrechtes ; 
21. Grundzüge der Betriebsführung im Kranken

haus; 
22; Elektronische Datenverarbeitung, medizini

sche Informatik, Statistik und Dokumenta
tion; 

23. Medizinisches Englisch; 
24. Theoretische und praktische Einführung in 

die Krankenpflege. 

§ 25 .. Die näheren Bestimmungen über die 
fachliche Eignung der erforderlichen Lehrer(Lehre
rinnen) und des sonstigen Personals, über den 
Lehrplan, Schülerhöchstzahlen und den Betrieb der 
medizinisch-technischen Akademien sind vom Bun
desminister für Gesundheit, Sport und Konsumen
tenschutz im Einvernehmen mit dem Bundesmini
ster für Unterricht und Kunst durch Verordnung 
festzulegen. Hiebei sind insbesondere auch die 
Ausbildungsbedingungen festzulegen. Die Ausbil
dungszeit ist so zu begrenzen, daß sie die jeweils 
gesetzlich festgelegte Normalarbeitszeit nicht über
schreitet. 

Anrechnungen 

§ 26. Hat ein(e) Studierende(r) einer medizi
nisch-technischen Akademie bereits erfolgreich 
Prüfungen im Rahmen der Ausbildung in den 
Krankenpflegefachdiensten oder in einem· anderen 
medizinisch-technischen Dienst oder im Rahmen 
eines Universitätsstudiums vor nicht mehr als fünf 
Jahren abgelegt, so sind ihm (ihr) die erwähnten 
Prüfungen auf die abzulegenden Prüfungen durch 
den (die) Direktor(in) der medizinisch-technischen 
Akademie insoweit anzurechnen, als sie nach 
entsprechendem Inhalt und Umfang gleichwertig 
sind. Die Anrechnung befreit von der Ablegung der 
Prüfungen aus den jeweiligen Fächern. Inwieweit 
solche Prüfungen ;m einzelnen gleichwertig sind, ist 
durch Verordnung des Bundesministers für Ge
sundheit, Sport und Konsumentenschutz festzule
gen. 

Prüfungen und Diplome 

§ 27,' (1) Zur Beurteilung des Ausbildungserfolges 
im Rahmen der theoretischen Ausbildung sind 
während der Ausbildung Prüfungen von den 
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Lehrkräften des betreffenden Unterrichtsfaches 
abzuhalten, worüber am Ende des jeweiligen 
Ausbildungsjahres ein Zeugnis auszustellen ist. 
Darüber hinaus haben sich die Lehrer während der 
gesamten Ausbildungszeit vom Ausbildungserfolg 
der Studierenden laufend zu überzeugen. 

(2) Nach Abschluß der Gesamtausbildung ist eine 
kommissionelle Diplomprüfung vor einer vom 
Landeshauptmann zu bestellenden Prüfungskom
mission abzulegen. Zweck der kommissionellen 
Prüfung ist es festzustellen, ob sich der (die) 
Studierende, die für die Ausübung der berufsmäßi
gen Tätigkeit des jeweiligen gehobenen medizi
nisch-technischen Dienstes erforderlichen Kennt~ 
nisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten angeeignet hat 
und in der Lage ist, die berufliche Tätigkeit 
selbständig und fachgerecht auszuführen. 

§ 28. Personen, die die Diplomprüfung mit Erfolg 
abgelegt haben, erhalten ein Diplom. Dieses hat die 
Tätigkeit, für die es gilt, sowie die der betreffenden 
Person zukommende Berufsbezeichnung (§ 10) 
anzuführen. 

§ 29. Nähere Vorschriften über die Durchfüh
rung der Prüfungen, die Wertung des Prüfungser
gebnisses und über die Voraussetzungen, unter 
denen eine Prüfung oder ein Ausbildungsjahr 
wiederholt werden kann, sowie über die Form und 
den Inhalt der auszustellenden Zeugnisse und 
Diplome sind vom Bundesminister für Gesundheit, 
Sport und Konsumentenschutz im Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für Unterricht und Kunst 
durch Verordnung zu erlassen. 

Akademieordnung 

§ 30. (1) Die Leitung der medizinisch-techni
schen Akademie hat den im Rahmen der Ausbildung 
durchzuführenden Dienst und Unterrichtsbetrieb 
durch eine Akademieordnung festzulegen und für 
deren Einhaltung zu sorgen. 

(2) Die Akademieordnung ist vor Aufnahme des 
Akademiebetriebes dem Landeshauptmann zur 
Genehmigung vorzulegen. Wird die Genehmigung 
inn'erhalb eines Zeitraumes von drei Monaten nicht 
untersagt, gilt sie als erteilt. 

3. Abschnitt 

Fort- und Sonderausbildung 

Fortbildungskurse 

§ 31. (1) Zur Vertiefung der in der Ausbildung 
erworbenen Kenntnisse und unter Berücksichtigung 
des Fortschrittes der Entwicklung können Personen, . 
die gemäß § 3 zur Ausübung eines gehobenen 
medizinisch -technischen Dienstes berechtigt sind, 
der' Fortbildung dienende Lehrkurse besuchen. 

(2) Lehrkurse gemäß Abs. 1 sind dem Landes
hauptmann anzuzeigen. Dieser hat die Abhaltung 
eines Kurses binnen sechs Wochen nach Anzeige zu 
untersagen, wenn die organisatorischen und fachli
chen Voraussetzungen für die Vermittlung einer 
den jeweiligen Berufserfordernissen entsprechenden 
Fortbildung nicht gewährleistet sind. 

(3) Über den regelmäßigen Besuch des Lehrkur
ses ist eine Bestätigung auszustellen. 

(4) Der Bundesminister für Gesundheit, Sport 
und Konsumentenschutz kann durch Verordnung 
Richtlinien über den Lehrplan und die Abhaltung 
der Lehrkurse gemäß Abs.·l unter Bedachtnahme 
auf die zu vermittelnden Kenntnisse und auf einen 
geordrieten, zweckmäßigen Kursbetrieb erlassen. 

Sonderausbildung 

§ 32. (1) Für Personen, die gemäß § 3 zur 
Ausübung eines medizinisch-technischen Dienstes 
berechtigt sind, sind zur Erlangung zusätzlicher 
erforderlicher Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertig
keiten für die Ausübung von 

1. Spezialaufgaben, 
2. Lehr- und Unterrichtstätigkeit und 
3. Führungsaufgaben 

Kurse einzurichten. Diese Kurse haben je nach 
Ausbildungsinhalt unter der Leitung eines diplo
mierten Angehörigen der gehobenen medizinisch
technischen Dienste oder eines Arztes (einer Ärztin) 
zu stehen. 

(2) Die Kurse gemäß Abs. 1 bedürfen der 
'Bewilligung des Landeshauptmannes. Die Bewilli
gung ist zu erteilen, wenn die Voraussetzungen für 
die Vermittlung der für die Erfüllung der in Abs. 1 
genannten Aufgaben und Tätigkeiten gewährleistet 
sind. 

(3) Nach Abschluß eines Kurses gemäß Abs. 1 ist 
von einer durch den Landeshauptmann zu bestellen
den Kommission eine Prüfung abzunehmen. Über 
die erfolgreich abgelegte Prüfung ist ein Zeugnis 
auszustellen. 

(4) Der Bundesminister für Gesundheit, Sport 
und Konsumentenschutz hat durch Verordnung 
Richtlinien über den Lehrplan und die Abhaltung 
der Kurse unter Bedachtnahme auf einen geordne
ten und zweckmäßigen Kursbetrieb sowie über die 
Durchführung der Prüfung, die Wertung des 
Prüfungsergebnisses und über die Voraussetzungen, 
unter denen eine Prüfung wiederholt werden kann 
sowie über die Form und den Inhalt der 
auszustellenden Prüfungszeugnisse zu erlassen. 

4. Ab s c h n i t t 

Strafbestimmungen 

§ H. Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in 
die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren 
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Handlung bildet, begeht eine Verwaltungsübertre
tung und ist mit Geldstrafe bis zu 50 000 S zu 
bestrafen, wer 

1. eine Tätigkeit in den gehobenen medizinisch
technischen Diensten im Bereich der Human
medizin ausübt, ohne hiezu berechtigt zu sein 
oder jemanden der hiezu nicht berechtigt ist 
zu einer derartigen Tätigkeit heranzieht; 

2. eine Tätigkeit unter der in diesem Bundesge
setz festgelegten Berufsbezeichnung (§ 10 
Abs. 1) ausübt oder eine solche Berufsbezeich
nung führt, ohne hiezu berechtigt zu sein; 

3. den Bestimmungen des § 10 Abs. 2 oder § 11 
zuwiderhandelt. 

5. A bs c h n i t-t 

Schluß- und Übergangsbestimmungen 

§ 34. f Eine bestehende Bewilligung für die 
Errichtung und Führung einer medizinisch-techni
schen Schule nach den vor Inkrafttreten dieses 
Bundesgesetzes geltenden Regelungen des Kran-

kenpflegegesetzes gilt als Bewilligung zur Errich
tung und Führung einer medizinisch-technischen 
Akademie für den entsprechenden gehobenen 
medizinisch-technischen Dienst, wenn 

1. auf Grund dieser Bewilligung während der 
Jahre 1990 und 1991 tatsächlich ein Jahrgang 
geführt wurde und 

2. der Rechtsträger der Schule dies bis längstens 
1. März 1993 dem Landeshauptmann unter 
Vorlage des Bewilligungsbescheides, eines 
diesem Bundesgesetz entsprechenden Lehrpla
nes und Angabe des (der) Direktors(Direkto
rin) und des( der) medizinisch-wissenschaftli
chen Leisters(Leiterin) anzeigt. 

§ 35. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
ist der Bundesminister für Gesundheit, Sport und 
Konsumentenschutz, hinsichtlich der §§ 6, 25 und 
29 im Einvernehmen mit dem Bundesminister für 
Unterricht und Kunst, betraut. 

§ 36. Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. September 
1992 in Kraft. 
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